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Gebäude
Gebäudetyp

Adresse

Gebäudetei '

Baujahr Gebäude

Baujahr Wärmeerzeugeri 3

Anzahl der Wohnungen

Gebäudsn'J' äche (A,,)

Wesentliche Energieträger (ur Heeungs'
Wesentliche Energieträger für Warmwasser2
Emetiiwfoai-e Energien

ArtdsrLüftuig2

Art der Kühlung2

lispeWionsplliehtige Klimaan! <
Anlasscto» Ausstellung Ensr

Mehrfamilienhaus

Am Schalm 5a-5e, 04849 Bad Düben

Ganzes Gebäude

1987, im Jahr 2025 saniert

2025

30

t.813 m2 D nach § 82 GEG aus der
Wohnfläche ermitteh

Fernwärme aus Heizwerken, 100% emeuerbar

Fernwärme aus Heizwerken, 100% emeuerbar

Art: Femwänne

Fensteriüftung
a Schachtlüftung

a Passive Kühlung
D Gelieferte Kate

Aizah(:0

DNeübau
D Vennietung/Verkauf

Verwendung: Heizung; Wammnsser

D Luftungsanlage m-rt Wärmerückgewinnung
a Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewnnung

D Kühlung aus Strom
a Kühlung aus Wärme

Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion:

Modernisierung

(Änderung/Erweiterung)
a Sonstiges (freiwillig)

die energetische Qualität des Gebä sHin ise zu den s
Die energeBsche QualHät eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von st^wda^w Ran<^i"-gungen, l^er
dwch'dte'/^rt^ngd^'Energiewrbfau^ ermittelt werden. Ate Bezugsfläche dient die energeUsche G^lKtenutzflä(:he"achde"''. GEadle_slch"
der'Regel'von'denltlgemeine^Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Ver^eiche
(Eriäuterungen - siehe SeBe 5). Teil d» Energieausweises sind die lukxlemisiefungsempfehlungen (SeBe 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energtebedaris erstellt (Energiebedarisausweis). Die Ergebnisse sind auf
SeUe 2 dargestelh. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind frehwillig.

a Der'Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energtewrbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Ue Ergebnisse
sind auf SeHe 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedart/Verbrauch durch D Eigentümer . Aussteller

a Dem

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Energieausweise dienen ausschließlich der Momiation. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich ̂ u{ das 9wamte^Gebaude odef de" obe"
bezerchneten'GebäudeleJl. Der Energieausweis ist ledigSch dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

AussteBer (mit Anschrift und Berufsbezeichnung)

Ing.-Büro Energieberatung & TTiermographie
Dipl. -lng. Karota Schmidt,
Hauptstraße 17d
06773 Gräfenhainichen

'nur im FaB des §79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen
2Mehrfadiangaben möglich
3bei Wännenetzen Baujahr der Obergabeslation
"Klimaanlagen oder kombinierte Luftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG

Unterschrift des Ausstellers

Ausstellungsdatum 27.01.2026



gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020 , novelliert am 16.10.2023

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registnemummer: sN-2026^o6i80932 2

Energiebedarf
Treibhausgasemissionen 4,3 kg CO, -Äquivatent/(m2.a)

Endenergiebedarf dieses Gebäudes
71,8 kWh/(m2 -a)

25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

15,4 kWh/(m2 -a)

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes

Antontenin gemäß GEG'
Primärenercaebedart

Ist-Wert 15>4 IAWi/(m2 -a) Anfonterungswert 75,7 kWh/(m2 -a)

Eneraetische Oualitä der Gebäudehülte H'^
IstWert^ f^X W/(mz-K) Anforderungswert 0,70 W/(m2 -K)

SommerticherWärmeschutz (bei Neubau) a! a'"flßhallen

Endenerg dieses Ge

Für Enemtebedafeberechnungen ve»wendetes V
Verfahren nach DIN V 18599

a Vereinfachungen nach § 50 Absate 4 GEG
D Regelung nach § 31 GEG ̂ ModiB»gebäudeverfahren^

ren

(Pffehtangabe in ImmobilBnaTzeiaan) 71,8 kWh/(m2 -a

Angaben zur N ung erneuerbarer Energien
Nutzung emeuerba»er Energien2 : . für Heizung . für Warmwasser

a Nutamg a» ErfüBimg der 65%<E41egel gemäß § 71 Absatz 11n
Verbindung mU Absatz 2 oder 3 GEG

:) (§ 71t>)DHausia>ergabestatun(l
[3 Wärmepumpe (§ 71c)
D StromdrekBieizung (§ 71d)
a Solarthenrische Anlage (§ 71e)
a Heizungsariege Ur Biomasse oder WassefStoW-derivate (§ 71 f,g)
D WBrmapumpen-Hybridheizung (§ 71h)
D Solarthennie-Hyfaridheizung (§ 71h)
D Dezentrale, elektrische WamiwassefbereBung (§ 71 Absatz 5)
Eriflluna der 65%-EE-RBael auf Grundlage emer Berechnung im EJnzeWälLiSsh

'/l Absatz H UbU:
Anteil Wä^ Anteil EE5 Anteil EE5
meberelt- der Einzel- alter

AnderemeuetbarenEneigte: steBung4: antage: Anlagen6:

Summe7:

Nutzung bei Anlagen, für die die 65%-EE-Regel nicht gilt8:
An der emeueibaren Eneigte:

Femwänne

Summe7:

a weitere Einträge und Erläuterungen in der Anlage

Anteil EE9:
100%

100%

' nur bei Neubau sowie Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG
2 Mehrfachnennungen mogltah
3 EFH: Bnfamilienhaus. MFH: Mehrfamilienhaus '" Anteil der Ehzelanlage an derWärmebereilstenung aller
Anlagen
5 Anteil EE an der Wännebereitetelung der Einzelanlage/alter Anlagen

V et werte Endenergie'

50 75 100 125 150 ITC 200 225 >250

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Das Gebäudeenergiegesetz lässt für die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Bnzelfall zu unterschiedlichen
Ergebnissen führen können. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen ertauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse
auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte
der Skala sind spezifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter
Gebäudenutzfläche (A"), die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche
des Gebäudes.

6 nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen
7 Sumnw elnscNieSlch gegebenenfalls weiterer Bnträge in der Anlage
e Anlagen, <fe vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme In
einem Gebtode eingebaut oder aufgesteK worden smd oder ein» Ober
gangsregelung unlerfdlen, gemäß Berechnung im Bnzetfall
s Anteil EE an'der Wäimebereitstelung oder dem VWime-fl<äteem. rgiebedarf



gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020 , novelliert am 16. 10.2023

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer:

Energieverbrauch

25 50 75
D | E

100 125 150 175 200 225 >250

EndenergieVCrbraUCh dieses Gebäudes (Pflichtangabeinlmmobilienanzeigen)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

kWh/(m2-a)

Vergleichswerte Endenergie2

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf
Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und Warmwasser
durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt wird.
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwämne
beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren
Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala smd spezifische werte Pro Quadratmeter
Gebäudenutzfläche'(A^)"na(?i dem'GEG, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes. Der ̂ tsac he Ene'9}ew^auch eines
Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden NutzerverhaKens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

' gegebenenfalls auch LeerstandszuschHge. Wamwasser- oder KOhlpaLischale in kWh
2 EFH: Bnfamilienhaus, MFH: Mehrtamilieiihaus



für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020 , novelliert am 16. 10.2023

Empfehlungen des Ausstellers Registriemummer: SN-2026-006180932

Empfehlungen zur kostengünstigen dernisierung
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind Dmöglich nicht möglich

Empfohlene Modemisieruigsmaßnahmen

Nr. Bau- oder Aniagenteile Maßnahmenbeschreibung in einzelnen Schritten

(freiwifiige Angabe)empfohten

inZu-

sammen. als ^.^^\ gBschätzle Kosten
hang mit Bnzel ^^^\ pro eingesparte
größerer maß- ^^ ' Kilowattstunüe
Modemi- nahm
si

pro eingesparte
AJm>rtisa-1 K»owattstun<te
tfonszei- indene^^

a weitere Einträge in Ariage
Hinweis: Ktodemisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.

Sie sind nur kurz efasste Hinweise und kein Ersatz für eine Ener ieberatu
Genauere Angaben zu den EmpfeMungen www.zukunft-haus. info
sind erhältlich bei/ünter

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)



für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020 , novelliert am 16. 10.2023

Erläuterungen

Angabe Gebäudeteil - Se'rte 1
Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen als
Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-ausweises
gemäß § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebäudeteil zu beschränkender
getrennt als Wohngebäude zu behandeln ist (siehe im Bnzelnen § 106 GEG).
Dies wird im Energieausweis durch die Angabe "Gebäudeteil" deutlich
gemacht.

Emeuerbare Energien - itc 1
Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneueriaare Energien
genutzt werden. Bei Neubauten enthäh Seite 2 (Angaben zur Nutzung
emeuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf-SeHe 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den
Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt.
Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunteriagen bzw.
gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten
Randbedingungen (z. B. standardisieUe Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhahen, standardisierte Innentemperatur und innere Wärmegewinne usw.)
berechnet. So lässt sich die energetische QualHät des Gebäudes unabhängig
vom Nutzerverhahen und von der Wetterlage beurtalen. Insbesondere wegen
der standardisierten Randbedingungen ertauben die angegebenen Werte
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Dies ist in einer
Energieberaturg, die mit angepassten Randbedingungen rechnet und einen
Verbrauchs-Bedarfs-Abgleich vornimmt, mög6ch.

Pnmarepersiebedarf - Seite 2
Der Pnmärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er
berücksichtigt neben der Endenergie mrthilfe von Primärenergiefaktoren auch
die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung)
der jeweils eingesetzten Energieträger (z. B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare
Energien etc. ). Bn kleiner Wert signalisiert einen genngen Bedarf und damrt
eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung.

Gebäudehülte-Sehe2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeQbertragende Umfassungsfläche
bezogene Transmissionswänneveriust. Er beschreibt die durchschnittliche
energetische Qualität aller wänneübertragenden Umfassungsflächen
(Außenwände, Decken, Fenster etc. ) eines Gebäudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz, Außerdem stelh das GEG bei
Neubauten Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor
Überhteung) eines Gebäudes.

Endeneraiebedarf - SeHe 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich
benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und Wannwasserbereitung an.
Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein Indikator für die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner
Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem
Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen und unter
Berücksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss, damit die
standardisierte Innentemperatur, der Wamiwasserbedarf und die notwendige
Lüftung stehergestelH werden können. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Angaben zu erneuerbaren Energien zur Erfüllung der 65%-EE-
Regel-Seite 2
§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zveck der
Inbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt werdenm
grundsätzlich zu mindestens 65 Prozent mit emeuerbaren Energien
betrieben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdrücklich nur für neu
eingebaute oder aufgesteHte Heizungen und überdies nach Maßgabe eines
Systems von Obergangsregeln nach den §§ 71 ff. GEG. In dem Feld
"Angaben zur Nutzung emeuerbarer Energien" kann für Anlagen, die den §§
71 ff. GEG bereits untertallen, die Erfüllung per Nachweis im Bnzelfall oder
per pauschaler Erfüllungsoption ausgewiesen werden. Für Bestandsanlagen,
auf die §§ 71 ff. nicht anzuwenden sind oder für die Übergangsrege&mgen
nach § 71 Absatz 8, 9 oder § 71i- § 71m GEG oder sonstige Ausnahmen
gehen, können die zur WärmebereBstellung eingesetzten emeuerbaren
Energieträger aufgeführt und kann jeweils der prozentuale Anteil an der
WärmebereitsteBung des Gebäudes ausgewiesen werden.

Endenem
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwassertosten nach der Heiztosten-
Verordnung oder auf Grurxl anderer geagneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und
nicht der einzelnen Wohneinhe'rten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten ortNchen
Wetterdaten und mithitfe wn Klimalaktoren auf einen deutschlandweiten
Mittelwert umgerechnet. So führt beispielsweise ein hoher Verbrauch in
einem einzelnen haUen Winter n'icht zu einer schlechteren Beurteiking des
Gebäudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische
Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Bn kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Bn Röckschkiss auf den künfög zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere können (fie
Verbrauchsdaten einzelner Wohnehheiten stark differieren, weil sie von der
Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und dem
indhridueBen Verhalten der Bewohner abhängen.
Im Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag rechnerisch
bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse der
Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betriebenen
Warmwasseranlagen der typische Verbrauch über eine Pauschale
berücksichtigt: Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen in
die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle .Verbrauchserfassung" zu
entnehmen.

Primärenergieverbrauch - Seite 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird er milhilfe
von Umrechnungsfaktoren ermitteH, die die Verkette der jeweils eingesetzten
Energieträger berücksichtigen.
Tmihhaiicinaaemififiionen - Seite 2 und 3

Die mH dem Primärenergiebedari oder dem Primärenergieverbrauch
verbundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als
äquivalente Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtanaaben f r Immobilienanzei en - Seite 2 und 3
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 87 Absatz
1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen Angaben
sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart der Seite 2
oder3.

Vergteichswerte - Se-rte 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Werte
und sollen lediglich Anhahspunkte für grobe Vergleiche der WeUe dieses
Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.


